
 

6 

 
 
 
Beispiel 4 (Andermatt, Attinghausen, Seedorf, Silenen-Amsteg, Spiringen, Unterschächen) 

Annahme: wenige Anmeldungen für Italienisch. 
5. Klasse mit 20 Kindern, 6. Klasse mit 14 Kindern. 
Anmeldungen für Italienisch: 4 Kinder aus der 5. Klasse, 2 Kinder aus der 6. Klasse. 
• Die Klassenlehrpersonen der 5. und der 6. Klasse unterrichten ihre Klassen in den Fachlektionen 

Deutsch oder Mathematik. 
• Eine zusätzliche Lehrperson übernimmt die 6 Kinder für den gemeinsamen Italienischunterricht. 
• Beispiel 4 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
• Im ersten Jahr wird als Übergangslösung zugelassen, dass eine Gruppe unterbelegt starten darf, im 

zweiten Jahr muss die Mindestzahl 6 erreicht sein. 
 
 
 
 
 
Beispiel 5 (Andermatt, Attinghausen, Isenthal, Seedorf, Silenen-Amsteg, Bristen, Spiringen, Unterschächen) 

Annahme: sehr wenige Anmeldungen für Italienisch. 
5. Klasse mit 13 Kindern, 6. Klasse mit 14 Kindern. 
Anmeldungen für Italienisch: 2 Kinder aus der 5. Klasse, 3 Kinder aus der 6. Klasse. 
• Es haben sich aus zwei Jahrgängen nur 5 Kinder für den Italienischunterricht angemeldet. Die Mindest-

zahl beträgt 6. Es wird kein Italienischunterricht erteilt. 
 
 
 
 
 
Beispiel 6 (Isenthal, Bristen) 

Eine Doppelklasse mit 8 und 11 Kindern = 19 Kinder. 
Anmeldungen Italienisch 3+4 = 7. 
• Die Klassenlehrperson unterrichtet die 7 Angemeldeten in Italienisch. 
• Eine zweite Lehrperson unterrichtet die 12 verbleibenden Kinder in den Fachlektionen Deutsch oder Ma-

thematik. 
• Beispiel 6 hat zwei zusätzliche Lektionen und damit verbunden Mehrkosten zur Folge. 
• Im ersten Jahr wird als Übergangslösung zugelassen, dass eine Gruppe unterbelegt starten darf, im 

zweiten Jahr muss die Mindestzahl 6 erreicht sein. 
 
 
 
 
 
Beispiel 7 (Bauen, Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Sisikon, Wassen) 

• Grundsätzlich gelten die Beispiele 5 und 6 auch für die sehr kleinen Schulen. 
• Realistischerweise muss man damit rechnen, dass in den sehr kleinen Schulen der Italienischunterricht 

nicht zustande kommt. 
• Unter Umständen kann aber eine Lerngruppe unter Einbezug der Viertklässler gebildet werden, wie dies 

beim obligatorischen Italienischunterricht auch schon praktiziert worden ist. Solche Möglichkeiten sind 
vor Ort zu prüfen und mit dem Schulinspektorat zu besprechen (Zusatzlektionen). 

 
 
 
 
 
Spezialfall Seelisberg 

In Seelisberg wird wie bisher Französisch statt Italienisch unterrichtet. Für Französisch werden der Status 
(Pflichtfach oder Wahlpflichtfach) sowie die Lektionszahl aus der Nidwaldner Stundentafel übernommen. 
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Stundentafel für die Primarstufe 
(inkl. Einführungsklassen, Kleinklassen und gemischte Regelklassen) 

Erziehungsratsbeschluss vom 4. Oktober 2000 
Die Stundentafel tritt auf das Schuljahr 2001/02 in Kraft. 

 
Lernbereiche (Fächer) Lektionen (Zeitanteile Unterrichtszeit)  
 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl. 
Religion (kirchliches Angebot) 1 2 2 2 1 1 
Bibel / Lebenskunde 1 1 1 1 1 1 
Deutsch (inkl. Schrift) 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 
Italienisch     3 3 
Mathematik 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 
Mensch und Umwelt 3/5 3/5 3/5 4/6 4/6 4/6 
Musik 2 2 2 2 1/2 1/2 
Bildnerisches Gestalten 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 
Technisches Gestalten  3 3 3 3 3 
Sport 3 3 3 3 3 3 
Fachlektionen 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 
Total Lektionen à 50 Minuten 24 27 28 29 30 30 
Wöchentliche Unterrichtszeit 1200' 1350' 1400' 1450' 1500' 1500' 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
1.  Geltungsbereich 
 
Die Stundentafel gilt sowohl für die Primarschule als auch 
für Einführungsklassen, Kleinklassen und gemischte Re-
gelklassen. 
 
Im ersten Jahr der Einführungsklasse kann die Lektionen-
zahl um zwei Lektionen herabgesetzt werden, sofern nicht 
allzu umfangreiche therapeutische Massnahmen für die 
Kinder anfallen. 
 
2.  Lektionenzahl als Zeitanteil 
 
Die Lektionsdauer beträgt 50 Minuten. Das bedeutet nicht, 
dass der Unterricht starr im 50-Minuten-Takt ablaufen 
muss. Die Lektionen definieren den Anteil eines Faches 
an der wöchentlichen Unterrichtszeit. Bei jüngeren Schüle-
rinnen und Schülern, im Italienisch- oder Musikunterricht 
oder bei erweiterten Lernformen ist oft ein anderer Rhyth-
mus angezeigt. Die Lehrperson trägt die Verantwortung, 
dass der Zeitanteil in jedem Fach eingehalten ist. 
 
3.  Fachlektionen 
 
Für manche Fächer ist eine minimale und eine maximale 
Lektionenzahl vorgegeben. So bedeutet beispielsweise 
Deutsch 5/6, dass mindestens 5 Lektionen anzusetzen 
sind, jedoch 6 angesetzt werden dürfen. Die Lehrperson 
teilt die Fachlektionen nach den Bedürfnissen oder Defizi-

ten der Klasse entweder fix oder wechselnd solchen Fä-
chern zu. 
 
4.  Fächerabtausch 
 
Darf oder will eine Lehrperson nicht alle Fächer selbst 
erteilen, unterrichtet sie entweder im Teilpensum oder sie 
kann einen Abtausch mit einer Kollegin oder einem Kolle-
gen vornehmen, sofern diese Person die entsprechende 
Lehrbefähigung besitzt und die Schulleitung oder der 
Schulrat den Abtausch genehmigt hat. 
 
5.  Kompensationsaufgaben 
 
Ausser dem Fächerabtausch kann die Schulleitung oder 
der Schulrat einer Lehrperson zur Erfüllung eines Voll-
pensums folgende Aufgaben zuweisen: 
− Unterricht in anderen Abteilungen 
− Deutsch für fremdsprachige Kinder 
− Alternieren (1.-4. Klasse, vgl. dazu Punkt 7.2 der 

Richtlinien für die Schülerinnen- und Schülerzahlen 
der Schulabteilungen vom 2. Dezember 1998) 

− Aufsichtsstunden, die durch Schülertransporte not-
wendig werden (Mittagszeit, Aufgabenhilfe). Dabei 
gelten zwei Aufsichtsstunden à 60' als eine entschä-
digte Lektion. 

− weitere Aufgaben im Schulbetrieb, die aber nicht sub-
ventioniert werden (Schulhausvorstand, Bibliothek 
u.a.). 

Subventionsberechtigte zugewiesene Aufgaben sind im 
Stundenplan aufzuführen. 

 



Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
1.  Religion 
 
In der 1. Klasse kann der konfessionelle Religionsunter-
richt im Einverständnis mit dem zuständigen Pfarramt 
auch von der Klassenlehrperson erteilt werden. In diesem 
Fall stehen maximal 5 Lektionen für den alternierten Un-
terricht zur Verfügung. 
 
Verlangt das zuständige Pfarramt in Firmjahren für die 5. 
und 6. Klasse eine zweite Religionslektion, so muss die-
sem Begehren bei der Stundenplangestaltung entspro-
chen werden. Die Schülerinnen und Schüler haben in 
diesem Fall 31 Wochenlektionen. 
 
Schulgottesdienste zählen nicht zur Unterrichtszeit. Wird 
in der 2.-4. Klasse anstelle der zweiten Religionslektion ein 
Schulgottesdienst angesetzt, so haben die betreffenden 
Klassen eine entsprechend reduzierte wöchentliche Unter-
richtszeit, welche die Schule nicht ausgleichen muss. 
 
Kann der Religionsunterricht konfessioneller Minderheiten 
nicht innerhalb der Schulzeit stattfinden, sind die Schüle-
rinnen und Schüler zu dessen Besuch gegebenenfalls 
vorzeitig aus dem Unterricht zu entlassen. 
 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wol-
len, reichen zu Beginn des Schuljahres eine schriftliche 
Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des 
Reglementes über die Absenzen und Beurlaubungen für 
Schülerinnen und Schüler). 
 
2.  Bibel / Lebenskunde 
 
Der Bibelunterricht wird als staatliches Bildungsangebot 
von der Klassenlehrperson erteilt. Er kann grundsätzlich 
von allen Kindern ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens- 
und Gewissensfreiheit besucht werden, da es sich nicht 
um Glaubensunterweisung handelt.  
 
Wollen Eltern ihr Kind trotzdem vom Bibelunterricht dis-
pensieren, so haben sie zu Beginn des Schuljahres beim 
Schulrat eine schriftliche Erklärung einzureichen (Art. 8 
des Reglementes über die Absenzen und Beurlaubungen 
für Schülerinnen und Schüler). 
 
Ein Drittel der jährlichen Bibellektionen darf für Lebens-
kunde eingesetzt werden. 
 
3.  Deutsch (inkl. Schrift) 
 
Massgebend für die Gestaltung des Deutschunterrichts 
sind die sieben Richtzielbereiche des Lehrplans. Eine 
starre Aufteilung der Lektionen in Lesen, Textschaffen, 
Grammatik und Rechtschreiben ist zu vermeiden. 
 
Eine koordinierte Planung mit Mensch und Umwelt, in der 
5. und 6. Klasse zusätzlich auch mit Italienisch, ist anzu-
streben.  
 
Schrift wird nicht als separates Fach unterrichtet; Schrift ist 
von der 1.-6. Klasse integrierter Bestandteil des gesamten 
Unterrichts, vor allem aber des Deutschunterrichts. Es 
sind die klassenbezogenen Grobziele gemäss Übersicht 
im Lehrplan, Seite 9, zu beachten. 
 
4.  Italienisch 
 
Erteilt die Klassenlehrperson den Italienischunterricht, ist 
die Stundenplangestaltung so vorzunehmen, dass mög-

lichst täglich Unterricht stattfindet (z.B. 4 x ½ und 1 x eine 
ganze Lektion). Doppellektion sind nicht zulässig, auch 
bei Fachlehrpersonen nicht. Die Ansetzung des Italie-
nischunterrichts muss aus dem Stundenplan ersichtlich 
sein. 
 
5.  Mensch und Umwelt 
 
Für den Unterricht sind die Verbindlichkeiten gemäss 
Lehrplan, Seite 7, zu beachten, bezüglich der Arbeitsfel-
der Raum und Zeit zusätzlich die lokalen inhaltlichen 
Absprachen. 
 
6.  Musik 
 
Für den Musikunterricht empfiehlt sich eine Aufteilung in 
mehrere Kurzlektionen, regelmässig verteilt über die 
Woche. 
 
7.  Technisches Gestalten 
 
Klassenlehrperson und Handarbeitslehrerin tragen ge-
meinsam die Verantwortung für die Planung und Durch-
führung des Unterrichts im technischen Gestalten. Sie 
sprechen die Organisationsform, den Wechsel und die 
Notengebung miteinander ab. 
 
Einklassige Abteilungen dürfen fürs technische Gestalten 
nur bei mindestens 14 Kindern (7+7), zweiklassige bei 
mindestens 12 (6+6) und mehrklassige bei mindestens 9 
geteilt werden. (Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen, Punkt 3.3)  
 
8.  Sport 
 
Einer sinnvollen Verteilung der Sportlektionen auf die 
ganze Woche ist aus gesundheitsfördernder Optik be-
sondere Beachtung zu schenken. Ebenso ist speziell auf 
die Bewegungs- und Haltungsschulung zu achten (Gym-
nastikpause, Schreibhaltung, richtig eingestellte Pult- und 
Stuhlhöhe usw.).  
 
Zusätzliche Schulsportangebote (Sporttage und Sportla-
ger) können zu Lasten der dritten Sportstunde und zu 
Gunsten ausgefallener anderer Fächer kompensiert wer-
den, sofern die Sporttage vorgängig obligatorisch erklärt 
worden sind. Pro Sporttag können dabei höchstens vier 
Lektionen angerechnet werden (Verordnung des Bundes 
über die Förderung von Turnen und Sport, Änderung vom 
1. November 2000). Schulreisen zählen nicht als Sportta-
ge.  
 
Die dritte Sportstunde darf ebenfalls verwendet werden 
für Rhythmik, Singspiele und Tanz, die sinnvollerweise in 
einer Turnhalle durchgeführt werden. 
 
 
Altdorf, 4. Oktober 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Sekundar- und Realschule, 
für die integrierte und kooperative Oberstufe 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 

 
Stundentafel 7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr Min. Max. 
 S R S R S R   
Religion 1 1 1 1 1 1 3 3 
Lebenskunde/Berufswahl 1 1 1 1 1 1 3 6 
Deutsch 4 4 4 4 4 4 12 15 
Englisch 3 3 3 3 3 32 9 12 
Italienisch 31 31 31 31 31 32   
Französisch 4 31 4 31 4 32 12 15 
Mathematik 5 5 5 5 5 5 15 18 
Naturlehre (Bio, Ch, Ph) 2 2 2 2 2 2 6 10 
Geografie/Geschichte/ 
Staatskunde 3 3 3 3 3 3 9 12 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2   4 6 
Musik 1 1 1 1 1 1 3 4 
Textiles Werken         2 2     2 6 
Nichttextiles Werken  2 2     2 6 
Hauswirtschaft   4 4   4 7 
Sport 3 3 3 3 3 3 9 9 
Maschinenschreiben        2 

Informatik        2 

Technisch Zeichnen        4 

Aktualitätenkunde        2 

Total im Klassenverband 33 29 33 29 27 23   

TG}  

 
 
Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

34 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
1 Wahlfächer 
2 Wahlpflichtfächer 
 
 
Erläuterungen im Anhang 
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Allgemeine Hinweise zu den Stundentafeln der Oberstufe des Kantons Uri 
 
1. Die Lektionendifferenz zwischen Total im Klassenverband und minimaler resp. maximaler Ge-

samtlektionenzahl kann mit der ganzen Klasse oder mit einem Teil der Stammklasse erreicht 
werden. Die Regelung betreffend der Mindestschülerzahlen ist zu beachten. 

 
2. Diese frei wählbaren Lektionen werden Hollektionen genannt. 
 
3. Der Schulrat hat dafür besorgt zu sein, dass alle Lehrkräfte gleichberechtigt die Lektionen je-

weils fürs nächste Schuljahr festlegen. 
 
4. Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Einhaltung der Stundentafel besorgt. Das Schu-

linspektorat kontrolliert periodisch die Beachtung der Minimal-, resp. Maximalzahlen und erstellt 
eine Übersicht über die Hollektionen. 

 
5. Im weiteren gelten die Bestimmungen zur Jahresunterrichtszeit. 
 
 
 
Hinweise zu einzelnen Fächern 
 
Religion 
Eltern, die ihr Kind vom Religionsunterricht befreien wollen, reichen zu Beginn des Schuljahres ei-
ne schriftliche Erklärung an das zuständige Pfarramt ein (Art. 8 des Reglementes über die Absen-
zen und Beurlaubungen für Schülerinnen und Schüler). 
 
Lebenskunde/Berufswahl 
Auch in diesem Fach ist die minimale Lektionenzahl aufgeführt. Bei Bedarf können zusätzlich Hol-
lektionen eingesetzt werden. 
 
Musik 
Es kann ein Wahlfach Musik angeboten werden. Damit besteht die Möglichkeit, Bedürfnisse z.B. 
im Bereich der Chormusik abzudecken. 
 
Technisches Gestalten (TG) 
Es kann eine TG-Lektion von der 1. Oberstufenklasse in die 2. oder 3. Oberstufenklasse verlagert 
werden. Diese Lektion soll vorzugsweise in einer Doppellektion semesterweise angeboten werden. 
 
Sport 
Es kann in einem der drei Oberstufenjahre eine Lektion reduziert werden und u.a. durch Sport-
(halb)tage, Sportlager kompensiert werden (gemäss Weisungen des Sportinspektorats). Die Kom-
pensation ist gegenüber dem Sportinspektorat auszuweisen. 
 



Fremdsprachen 
Sekundarschule/Niveau A 

• Englisch und Französisch sind als obligatorische Fremdsprachen zu führen. 
• Italienisch muss mindestens als Wahlfach aus dem Gefäss der Hollektionen angeboten werden. 
• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit drei obligatorischen Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Italienisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). 

Realschule/Niveau B 

• Englisch ist als obligatorische Fremdsprache zu führen. Individuelle Dispensationen sind in be-
sonderen Fällen ausnahmsweise möglich. 

• Die Landessprachen Italienisch und Französisch sind als Wahlfächer aus dem Gefäss der Hol-
lektionen anzubieten. 

• Anstelle der Wahlfachlösung kann das "Mehrmodell" mit zwei obligatorischen Fremdsprachen 
(Englisch, Italienisch/Französisch) verwirklicht werden (ERB vom 23. Februar 2000). Individuel-
le Dispensationen von Italienisch oder Französisch sind gegeben. 

• In der 3. Realklasse haben die Schülerinnen und Schüler mindestens eine Fremdsprache zu 
belegen (Wahlpflicht). Dabei ist auf die Berufswahl ein besonderes Augenmerk zu richten. Zur 
Wahl stehen Englisch, Französisch und Italienisch. 

Werkschule 

• Englisch ist in der 1. und 2. Werkklasse als obligatorische Fremdsprache zu führen. Es müssen 
dabei mindestens drei Wochenlektionen pro Schuljahr eingesetzt werden, es können jedoch 
auch deren vier sein. Individuelle Dispensationen sind möglich. 

• Eine zweite Landessprache (Italienisch oder Französisch) kann als Wahlfach angeboten wer-
den. Im Einzelfall können Schülerinnen und Schüler den Unterricht in einer zweiten Landes-
sprache auf der Realstufe mitmachen. 

• Für die 3. Werkklasse gilt dieselbe Regelung wie für die 3. Realklasse. 

Modalitäten für den Wahlfach-, resp. Wahlpflichtfachbereich 

1. Die Lehrpersonen der 6. Primarklassen haben rechtzeitig (z.B. gleichzeitig mit der Zuwei-
sungsmitteilung) eine Umfrage bei den Eltern durchzuführen und die Anmeldungen für die 
Wahlfächer Italienisch und Französisch (Realschule/Niveau B) resp. für das Wahlfach Italie-
nisch (Sekundarschule/Niveau A) entgegenzunehmen. Die Bildungs- und Kulturdirektion stellt 
dafür ein Anmeldeformular zur Verfügung. 

2. Wird die erforderliche Zahl von Schülerinnen und Schülern erreicht, so ist ein Wahlfachkurs in 
der betreffenden Sprache zu führen. Es gilt Punkt 4 der Richtlinien für die Schülerinnen- und 
Schülerzahlen der Schulabteilungen (ERB vom 2. Dezember 1998). 

3. Wo die Mindestzahl an Schülerinnen und Schülern nicht erreicht wird, können Niveau A und Ni-
veau B resp. Jugendliche aus verschiedenen Schuljahren auch gemeinsam unterrichtet werden 
(zweiklassige Lerngruppe, z.B. drei Jugendliche aus dem 7. und vier aus dem 8. Schuljahr). 

4. Dasselbe Vorgehen gilt sinngemäss auch für die Wahlpflicht in der 3. Real- und in der 3. Werk-
klasse. 

5. In der Stundentafel sind der Übersichtlichkeit halber die Fremdsprachen im Wahl- resp. Wahl-
pflichtbereich mit 3 Lektionen aufgeführt. Diese Zahl ist variabel zu interpretieren (2 bis 4): zwei 
Lektionen, wenn z.B. nur ein kleines Zeitgefäss zur Verfügung steht; vier Lektionen, wenn z.B. 
Abstimmungen im kooperativen System dies verlangen oder ein entsprechendes Bedürfnis be-
steht. 

 
Altdorf, 6. Dezember 2000 
 
Erziehungsrat des Kantons Uri 
 
Der Präsident: Josef Arnold 
Der Sekretär: Dr. Peter Horat 
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Stundentafel für die Werkschule 
 

Erziehungsratsbeschluss vom 6. Dezember 2000 
 

Die Stundentafel tritt auf Schuljahr 2001/2002 in Kraft. 
 
 
 
Stundentafel 1. Klasse  2. Klasse  3. Klasse  

 obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach obl. Fach Wahlfach 

Religion 1  1  1  

Lebenskunde/Berufswahl 2  2  2  

Deutsch 4  4  4  

Englisch 3  3  31  

Italienisch  3  3 31  

Mathematik 4  4  4  

Realien (Geografie, 
Geschichte, Naturlehre) 4 

 
4 

 
4 

 

Musik 1  1  1  

Zeichnen/Gestalten 2  2  2  

TG (Handarbeit, Werken), 
Hauswirtschaft, TZ 7 

 
7 

 
7 

 

Sport 3  3  3  

Maschinenschreiben  1 - 2  1 - 2   

Informatik      1 - 2 

Individueller Unterricht 1  1  1  

Fachlektion  1 - 2  1 - 2  1 - 2 

Total im Klassenverband 32  32  32  
 
 
 
 

Minimale Gesamtlektionenzahl: 
Maximale Gesamtlektionenzahl 

32 Lektionen 
36 Lektionen für die Schülerinnen und Schüler }

 
 
 
1 Wahlpflichtfach 
 
 

Erläuterungen im Anhang 
 
 
 



                  VD 
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Organisation des options 1 Voie secondaire à options (VSO)

Allemand 2

Informatique-dactylographie

Sciences

Approche commerciale

[DGT]

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels

Activités créatrices sur textiles
(ACT)

[DGT]
…

1 La liste des options n’est pas exhaustive. Adaptation en fonction des besoins.
2 Nécessité de prendre l’allemand pour le RAC I (art. 46 du Règlement).

7e année 6 périodes (2 + 2 + 2 ou 3 + 3)
Variante : 7 périodes (3 + 2 + 2)
2 périodes au moins par branche, sauf allemand (3 périodes) ; pas plus de 2 branches à choix dans le même panier.

Une des options de 7e

8e année 2 fois 3 périodes
3 périodes par branche. Obligation de continuer une option de 7e.

Allemand 2

Anglais

Informatique-dactylographie

Dessin géométrique

Sciences

Approche commerciale

Arts visuels

Musique

Théâtre

Travaux manuels
(ACT)

Cuisine
…

Une des options de 8e

9e année 1 fois 4 périodes et 1 fois 2 périodes
4 périodes pour l’option forte et 2 périodes pour l’autre. Obligation de continuer une option de 8e.
ou 2 fois 3 périodes (obligation de continuer une option de 8e).

Même choix d’options qu’en 7e et 8e
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Grille horaire Raccordement au certificat de la VSG (RAC 1)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

6

Langue 2 Allemand 5

Langue 3 Anglais 5 ou 7 1

Mathématiques Mathématiques 6

1 Pour les élèves n’ayant pas étudié cette langue en voie secondaire à options.

Sciences expérimentales 4

Sciences humaines 4

Activités corporelles Education physique 2

TOTAL 32-34
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Grille horaire Voie secondaire générale (VSG)

Domaines

Langue 1 Français 6

Disciplines 8e

6

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand

Anglais

3

3

4

3

Mathématiques Mathématiques 6 5

Approches du monde

Sciences TP

Histoire

Géographie

Citoyenneté

Projet interdisciplinaire

71

2

1

1

1

2

71

2*

1

1

1*

2

6

4

4

2

4

Activités artistiques et artisanales 41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

41

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

0 - 2

4

3

6

Activités corporelles Education physique 4 3 3

Informatique Ø 5 –

TOTAL 32 32

1 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements, dans l’esprit d’une gestion interdisciplinaire.
2 Si « 1 », cela signifie en fait 2 périodes sur un semestre.
3 Chaque année, en principe au choix des élèves.
4 Après-midi de sport non compris.
5 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire (10 périodes/année) en 8e. Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base tout en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre
dans les établissements.

* Dotation horaire introduite en 9e à la rentrée scolaire 2007.

7e

6

3

4

5

51

1 - 22

1

0 - 2

0 - 2

–

3

Ø 5

32

61

2

2

2

–

–

Arts visuels

Musique

Activités créatrices sur textiles 3

Travaux manuels 3

Cuisine 3



DFJ-Direction générale de l’enseignement obligatoire - version août 2006 7PEV 2006 Partie C

Grille horaire Raccordement au certificat de la VSB (RAC 2)

Domaines

Langue 1 Français

Disciplines

5

Langue 2 Allemand 4

Langue 3 Anglais 4

Mathématiques Mathématiques 4

1 Après-midi de sport non compris.
2 Choix de l’italien comme option spécifique après reconnaissance d’acquis préalables, par exemple avoir suivi avec succès le cours supplémentaire d’italien prévu pour les

élèves de 9e VSB.

Sciences expérimentales 2

Sciences humaines 2

Activités corporelles Education physique 1 2

TOTAL 33

Activités artistiques 2

Option spécifique

Mathématiques et physique

Economie et droit

Italien 2

8



DFJ-Direction générale de l’enseignement obligatoire - version août 20068 PEV 2006 Partie C

Grille horaire Voie secondaire de baccalauréat (VSB)

Domaines

Langue 1 Français 5

Disciplines 8e

5

9e Total 7-9

Langue 2 Allemand
Italien

4 4
41

Mathématiques Mathématiques 4 4

Approches du monde
Sciences expérimentales 4 (9e)

Sciences humaines 4 (9e)

Sciences TP
Histoire
Géographie
Citoyenneté

73

2
2
2
1

63

2
2
1

1*

6
5
5
2

Activités artistiques et artisanales 23

1
1

–

23

1
1

–

4
3

1

Activités corporelles Education physique 3 3 9

Option spécifique 4 - 5
5
4
4
4

4 - 5
5
4
4
4

TOTAL 32-33
(+3)

32-33
(+3/+4)

1 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent remplacer l’allemand par l’italien comme langue nationale 2 à l’Ecole de maturité dès la 10e année.
2 Cours supplémentaire pour les élèves qui désirent choisir l’option spécifique grec dès la 10e année.
3 Dotation globale en équivalent périodes/année. Souplesse de mise en œuvre au niveau des établissements.
4 Répartition indicative pour prise en compte dans les pourcentages par domaine de l’Ecole de maturité.
5 Au choix des élèves, deux périodes sur un semestre.
6 Physique et application des mathématiques dès le 9e degré.
7 « Bain informatique » de 0,5 période hebdomadaire (20 périodes/année) en 7e et de 0,25 période hebdomadaire en 8e (10 périodes/année). Cette possibilité est offerte

aux maîtres qui souhaitent initier les élèves aux concepts informatiques de base en réalisant certains objectifs de leur enseignement. Souplesse de mise en œuvre dans
les établissements.

* La citoyenneté est introduite en 9e, à la rentrée scolaire 2007.

7e

5

3

4

43

2
1

15

3

4 - 5
5
4
4
4

32-33

53

2
1
2
–

Arts visuels
Musique
Activités créatrices sur textiles
Travaux manuels }

Latin
Italien
Mathématiques et physique 6

Economie et droit

Langue 3 Anglais
Grec

3
32

4
32

4

Informatique Ø 7Ø 7
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Gestaffelte Einführung 

Die neue Stundentafel wird in der endgültigen Version

erstmals ab dem Schuljahr 2008/09 wirksam. Für die

Schuljahre 2005/06 bis 2007/08 gilt die Staffelung auf

den folgenden zwei Seiten. 

Stundentafel Primarstufe 

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.

3.75

1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2

5

6.00

17.25 23 18.00 24 20.25 27 20.25 27 21.75 29 21.75 29

3

2

3

6.75
2

4

3

7.50
3

4

3

6.00
3

2

3

6.75
3

3

3

6.75
3

3

3

3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5

7.50 10 7.50 10

6.00

3.00

5

3

4

6.00

4.50

5

3

6

7.50

3.75

5

2

3

5

7.50

3.75

5

2

3

5

3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

/ 5
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Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

3.75

1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2

5

6.00

17.25 23 18.00 24 20.25 27 20.25 27 21.00 28 21.00 28

3

2

3

6.75
2

4

3

7.50
3

4

3

8.25
4

4

3

6.75
3

3

3

6.75
3

3

3

3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5

7.50 10 7.50 10

6.00

3.00

5

3

4

3.75

4.50

5

6

6.00

4.50

5

3

6

7.50

4.5

5

3

6

3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2005/06

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

3.75

1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2

5

6.00

17.25 23 18.00 24 20.25 27 20.25 27 21.00 28 21.00 28

3

2

3

6.75
2

4

3

7.50
3

4

3

6.00
3

2

3

6.75
3

3

3

6.75
3

3

3

3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5

7.50 10 7.50 10

6.00

3.00

5

3

4

6.00

4.50

5

3

6

6.00

4.50

5

3

6

6.00

4.50

5

3

6

3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2006/07

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.
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Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

3.75

1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2

5

6.00

17.25 23 18.00 24 20.25 27 20.25 27 21.75 29 21.75 29

3

2

3

6.75
2

4

3

7.50
3

4

3

6.00
3

2

3

6.75
3

3

3

6.75
3

3

3

3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5

7.50 10 7.50 10

6.00

3.00

5

3

4

6.00

4.50

5

3

6

7.50

3.75

5

2

3

5

6.00

5.25

5

3

7

3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2007/08

Unterstufe Mittelstufe I Mittelstufe II

1. Klasse/KKA 2. Klasse

Fächergruppen

Sprachen

Deutsch/Schreiben

Englisch

Französisch

Mensch & Umwelt

Sachunterricht

Geschichte

Geografie

Natur und Technik

Lebenskunde/Bibel

h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE h ZE

Mathematik

Gestalten/Musik/Bewegung

Bildnerisches Gestalten

Musik

Handwerkliches Gestalten

Sport

Unterrichtspensum 
für Schülerinnen und Schüler

Individuelle Förderung

Religionsunterricht* kath. oder ev. ref.

3.75

1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2 1.50 2

1–2 1–2 1–2 1–2 1–2

5

6.00

17.25 23 18.00 24 20.25 27 20.25 27 21.75 29 21.75 29

3

2

3

6.75
2

4

3

7.50
3

4

3

6.00
3

2

3

6.75
3

3

3

6.75
3

3

3

3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5 3.75 5

7.50 10 7.50 10

6.00

3.00

5

3

4

6.00

4.50

5

3

6

7.50

3.75

5

2

3

5

7.50

3.75

5

2

3

5

3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. KlasseSchuljahr 2008/09

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.

* Nach § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz kommen ab der 2. Primarklasse noch 3/4 bis 1 1/2 Stun-

den Religionsunterricht dazu, die von den anerkannten Kirchen erteilt werden.
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Erläuterungen zu einzelnen Fächern

Deutsch

Das wichtigste Ziel des Deutschunterrichts ist die Förde-

rung der Kommunikationsfähigkeit und des sprachlichen

Ausdrucks. Die Standardsprache als Unterrichtssprache

ist in allen Unterrichtssequenzen sowie in allen Fächern

ab der 1. Primarklasse konsequent anzuwenden.

Französisch/Englisch

Französisch und Englisch können in Einzellektionen, Dop-

pellektionen oder in kleineren Einheiten (z.B. Halblektio-

nen) unterrichtet werden. In der 5. und 6. Primarklasse

wird Französisch in der Regel durch die Klassenlehr-

person erteilt. Englisch wird durch eine Fachlehrperson

oder die Klassenlehrperson unterrichtet, welche über die

dazu notwendige Ausbildung verfügt.

Mensch & Umwelt

Im Zentrum dieses Fachbereichs stehen der Mensch und

seine unmittelbare Umwelt. Die Schülerinnen und Schüler

sollen sich eingehend mit den vielfältigen Phänomenen

der Natur und mit den historischen, geografischen, bio-

logischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Der

offene Lehrplan Mensch & Umwelt verleitet zu themati-

schen Beliebigkeiten. Anzustreben sind schulhausinterne

Konzepte und Verbindlichkeiten mit der Konzentration

auf Wesentliches. Zentrale Elemente im Fachbereich

Mensch & Umwelt sind: 

- der Mensch, sein Verhalten und seine Gesundheit

- biologische Zusammenhänge

- Phänomene der nahen Umwelt

- geografisches, naturwissenschaftliches und 

geschichtliches Grundwissen

Musik

Um Musik in ganzheitlicher Art zu unterrichten, ist es

notwendig, dass regelmässig pro Woche mindestens
3/4 Stunden Musikunterricht als Einheit in allen 5 Be-

reichen (Singen – Musikhören – Instrumentales Musizie-

ren – Bewegen – Musikalische Grundlagen) erteilt wird.

Zusätzlich sind kleinere Einheiten regelmässig und

fächerübergreifend auf die Schulwoche zu verteilen.

Durch die Angebote der Musikschulen (z.B. musikali-

scher Grundkurs) darf das Fach Musik und die Stunden-

tafel keine Kürzung erfahren.

Religion

Der Religionsunterricht wird in der Regel durch eine

Fachperson der anerkannten Kirchen erteilt. Es steht den

Konfessionen frei, neben der einen Zeiteinheit Religion

für einzelne Klassen eine zweite Zeiteinheit einzusetzen.

Die Festlegung des Religionsunterrichts muss rechtzeitig

vor Schuljahresbeginn mit der Schulleitung der betref-

fenden Gemeinde und den betroffenen Lehrpersonen

abgesprochen werden. Die Stundentafel und die Block-

zeiten dürfen durch den Religionsunterricht keine Kür-

zung erfahren. Wird der Religionsunterricht innerhalb der

Blockzeit angesetzt, ist die Betreuung der Kinder, welche

nicht den Religionsunterricht besuchen, zu gewährleis-

ten. Allfällige Betreuungskosten werden vom Kanton

nicht subventioniert.

Lebenskunde/Bibel

Lebenskunde/Bibel wird auf der Primarstufe innerhalb

des Fachbereichs Mensch & Umwelt erteilt. Ein Verzicht

auf den Besuch des Bibelunterrichts haben die Eltern der

Rektorin, dem Rektor vorher schriftlich mitzuteilen.

Bildnerisches Gestalten/Schreiben

Bildnerisches Gestalten und Schreiben sind in der KKA

sowie in der 1. und 2. Klasse in die Fächerblöcke Deutsch

sowie Mensch & Umwelt einzubauen. Die Lehrperson hat

für eine stete und angemessene Pflege der Schrift und

Darstellung in sinnvollen Zusammenhängen und unter

Beachtung des Lehrplanes besorgt zu sein.

Handwerkliches Gestalten

Das Handwerkliche Gestalten gliedert sich in die Bereiche

«Textiles Werken» und «Nichttextiles Werken».

Der Unterricht in diesem Fach wird in der KKA und in der

1. Klasse in der Regel durch die Klassenlehrperson erteilt.

Von der 2. bis zur 6. Klasse erfolgt der Unterricht in

Halbklassen im regelmässigen Wechsel durch die Klas-

senlehrperson und die Lehrerin für Textiles Werken.

Sport

Der Sportunterricht (Turnen, Schwimmen) ist sinnvoll auf

die Schulwoche zu verteilen. Zusätzliche Sportanlässe

(Sporttage, Skitage, Turniere usw.) sind wenn möglich zu

kompensieren und dürfen nicht zu Kürzungen in anderen

Fachbereichen führen.

/ 8
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Ausfüllen des Stundenplans 

Lehrerstundenplan/Klassenstundenplan

Jede Lehrperson muss auf Beginn des Schuljahres den

Lehrerstundenplan vollständig ausfüllen. Jede Lehrper-

son mit Klassenverantwortung (Klassenlehrperson)

muss zusätzlich den Klassenstundenplan abgeben.

Im Lehrerstundenplan der Fachlehrpersonen oder der

Lehrpersonen mit einem Teil- oder Ergänzungspensum

sind folgende Angaben einzutragen:

- Name und Vorname der Lehrperson

- Klassenbezeichnung (Es muss erkenntlich sein, in 

welchen Klassen oder bei welcher Klassenlehrperson 

unterrichtet wird.)

- Schuljahr

- Gemeinde, Schulhaus, Schulzimmer

- Blockzeit (einrahmen)

- Schulzeiten (Schulbeginn, Schulschluss, Pausen)

- Erteilte Fächer und die entsprechenden 

Unterrichtszeiten

- Unterrichtspensum der Lehrperson

- Allfälliger alternierender Unterricht 

(mit den Gruppenbezeichnungen A, B)

Im Klassenstundenplan der Klassenlehrperson sind fol-

gende Angaben einzutragen:

- Name und Vorname der Klassenlehrperson

- Klassenbezeichnung

- Schuljahr

- Gemeinde, Schulhaus, Schulzimmer

- Blockzeit (einrahmen)

- Schulzeiten (Schulbeginn, Schulschluss, Pausen)

- Klassenbestand (Knaben, Mädchen, Total)

- Unterrichtszeiten der Klasse 

- Unterrichtstätigkeit der Lehrperson sowie Teil- und

Ergänzungspensen. (Es muss erkenntlich sein, wer

in welcher Lektion wann unterrichtet.)

- Allfälliger alternierender Unterricht 

(mit den Gruppenbezeichnungen A, B) 

- Name und Vorname der Fachlehrerinnen und Fach-

lehrer sowie der Ergänzungspensen, Teilpensen oder 

Klassenassistenzen

- Unterrichtsfächer

• Handwerkliches Gestalten

• Individuelle Förderung

• Sport

• Religion

Muster

Die Stundenpläne auf den folgenden zwei Seiten dienen

lediglich als Muster und können pro Gemeinde angepasst

werden. Die verlangten Angaben müssen jedoch voll-

ständig vorhanden sein.

/ 9
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Lehrerstundenplan Primarstufe *

Lehrperson     ...............................................................

* Gilt auch für Fachlehrpersonen, Ergänzungs- und Teilpensen.

Zeit

Vormittag

Nachmittag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Gemeinde ...............................................................

Schulhaus ...............................................................

Schuljahr ...............................................................

Klasse          ...................         Zimmer     ...................

Erteilte Fächer ZimmerKlasse Pensum ZE Schulhaus

Bemerkungen der Lehrperson Unterrichtspensum der Lehrperson

Zeiteinheiten ZE

ZE mal 3/4 h

Stunden h  
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Klassenstundenplan Primarstufe

Klassenlehrperson     .....................................................

Zeit

Vormittag

Nachmittag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Gemeinde ...............................................................

Schulhaus ...............................................................

Schuljahr ...............................................................

Regelklasse   Kleinklasse

Klasse          ...................         Zimmer     ...................

Klassenbestand Unterrichtspensum der Lehrperson

Knaben                 .......................... Zeiteinheiten ZE

Mädchen               .......................... ZE mal 3/4 h

Total                     .......................... Stunden h    

Fachlehrerinnen und Fachlehrer/Ergänzungspensen

Handwerkliches Gestalten

Religionsunterricht kath.

Religionsunterricht ref.

Bemerkungen der Lehrperson
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/ Kanton Zug

dbk / Direktion für Bildung und Kultur

/ Baarerstrasse 19, 6300 Zug
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Stundentafel für die Sekundarstufe I der gemeindlichen Schulen des Kantons Zug                             

7. Schuljahr 8. Schuljahr 9. Schuljahr
W R S W R S W R S

I. Sprachen *
Pflichtfächer 7 11 11 7 11 11 8 8/11 11
Deutsch 4 4 4 4 4 5
Französisch 4 a 4 4 a 4 3
Englisch 3 a 3 3 a 3 3
Wahlfächer
Deutsch f.J.m. Sprachdefiziten 1 1 1  b
Deutsch Förder (Zusatz) 1  c 1  c 1  c
Italienisch oder Spanisch 3

II. Mensch und Umwelt
Pflichtfächer 11 8 8 11 11 11 9 10 10
Welt- und Umweltkunde 3
  (Geschichte/Geografie)
Naturlehre 7 2 2 4
Lebenskunde 2 2 2
Tastaturschreiben, Textverarb. 1
Hauswirtschaft 4 4 4
Wahlfächer
Naturwissenschaft. Praktikum 1 WP  d
Welt-/umweltkundl. Projekt 1 WP  d
Hauswirtschaft 2  e
Informatik 1/2  f

III. Mathematik
Pflichtfächer 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Arithmetik /Algebra/Geometrie 6 6 5
Wahlfächer
Algebra Zusatz
Geometrie Zusatz

IV. Gestalten, Bewegung, Musik
Pflichtfächer 9 9 9 7 6 6 7 7 7
Bildnerisches Gestalten 2
Handwerkl. Gestalten 3
Musik 1 1
Sport 3 3 3
Wahlfächer
Geometrisches Zeichnen 2 2 WP 2 WP
Bildnerisches Gestalten 2 WP 2 WP
Handwerkl. Gestalten 2 WP 2 WP
Musik 1 2 WP

V. Zusatzangebote 2 1 1 2 1 1
Studium 2 1 2 1
Wahlfächer 9. Schuljahr
Selbstständiges Lernprojekt
Begleitetes Studium
Pflicht- und Wahlpflichtfächer 35 35 35 33 35 35 29 30/33 33

Das wöchentliche Unterrichtspensum beträgt für alle Klassen 35 Zeiteinheiten; sofern dieses
Pensum mit den Pflicht- und Wahlpflichtfächern nicht erreicht wird, muss es durch Wahlfächer 
ergänzt werden.

Gemäss § 6 Abs. 3 der Vollziehungsverordnung des Regierungsrates zum Schulgesetz vom 7. Juli 1992 kom-

men zum Unterrichtspensum noch 1 bis 2 Zeiteinheiten (3/4 bis 1 1/2 Std.) Religionsunterricht hinzu, die von den 

anerkannten Kirchen erteilt werden.

Legende:   a   Ersatzangebote für Jugendliche mit grossen Sprachschwierigkeiten
                   (Details im Kommentar)   müssen möglich sein.

b   Deutsch für Jugendliche mit Sprachdefiziten kann bei Bedarf auch
  für Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse angeboten werden

c   Deutsch Zusatz-/Förderstunde für gute Schülerinnen und Schüler
d   Wird in der Regel als Wahlpflichtfach während eines Semesters 

  mit 2 Zeiteinheiten angeboten. 
e   Kann während eines Semesters mit 4 Zeiteinheiten angeboten werden
f   Kann während eines Semesters oder während des ganzen Jahres

  mit 2 Zeiteinheiten pro Woche angeboten werden.
g   Je nach Fächerbelegung im Bereich "Sprachen" sind Wahlfächer

   im Umfang von mit 2 bis 6 Zeiteinheiten zusätzlich zu belegen.
h    Optionen für das später neu gestaltete 9. Schuljahr möglich.

WP   Wahlpflicht; aus diesem Angebot müssen 2 bis 4 ZE belegt werden. 
*   Je nach Wahl sind es 8 oder 11 Zeiteinheiten für Sprachen.

3

3 WP 3 WP

7
3

3

3 WP

3

2

6/5/2 g

( h)

Stundentafel Sek.I.xls, November 1999
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Primarstufe
	
Die Primarstufe wird im Lehrplan gegliedert in:
Unterstufe (1.–3. Klasse) und Mittelstufe (4.–6. Klasse).

Der Unterricht der Unterstufe vermittelt eine ganzheit­
liche Bildung an lebensnahen Themen. Die Schülerinnen 
und Schüler erwerben Grundfertigkeiten wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen und gewinnen Einsichten in 
die Umwelt. Damit beginnen das systematische Lernen, 
die Einführung in einfache Arbeitstechniken sowie die 
Erziehung zu einer guten Arbeitshaltung. Gleichzeitig 
werden Lernformen aus der Zeit vor dem Schuleintritt 
weitergeführt. Der Wechsel zwischen Arbeit und Spiel 
sowie eine musische Unterrichtsgestaltung tragen zu ei­
ner kindergerechten Atmosphäre bei. Das soziale Lernen, 
das auf der Kindergartenstufe begonnen hat, wird auf 
der Unterstufe weitergeführt. Das Kind gewöhnt sich 
an das Leben in einer Gruppe und lernt, mit den damit 
verbundenen zwischenmenschlichen und individuellen 
Problemen umzugehen.

Der Unterricht der Mittelstufe festigt und erweitert die 
Grundfertigkeiten, Kenntnisse und Arbeitstechniken. 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten und lernen in 
zunehmendem Mass eigenständig und selbstverantwort­
lich. Dies unterstützt die Erziehung zu einer positiven 
Arbeitshaltung. Die Offenheit der Schülerinnen und 
Schüler gegenüber der Umwelt und ihr Eifer, Erschei­
nungen und Zusammenhänge zu erkunden, werden bei 
der Gestaltung des Unterrichts berücksichtigt. Das so­
ziale Verhalten wird sowohl von Kameradschaft als auch 
von Wettbewerb geprägt. Die Schülerinnen und Schüler 
werden zu Achtung und gegenseitiger Rücksichtnahme 
erzogen und darauf vorbereitet, Konflikte bewältigen zu 
können.

 Von der Primarstufe treten die Schülerinnen und Schüler 
auf die Sekundarstufe der Volksschule oder ins Langzeit-
gymnasium über. Die Sekundarstufe wird im Lehrplan 
auch Oberstufe genannt.

Gliederung der Volksschule

Sekundarstufe

Gemeinsames
Der Unterricht der Sekundarstufe  wird wie der Unterricht 
der Primarstufe durch die Grundsätze elementaren Ler­
nens geprägt. Er vermittelt eine sichere, breit abgestützte 
Allgemeinbildung und fördert die Selbstständigkeit und 
Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu ge­
hört die Erziehung zu einer zuverlässigen Arbeitshaltung. 
Auch fördert die Schule Bereitschaft und Fähigkeit zu 
lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, 
ihre Begabungen und Neigungen zu erkennen und ihren 
weiteren Ausbildungsgang zu planen. Die Beratung ist 
deshalb eine wichtige Ergänzung des Unterrichts.
	 Mit wachsender Selbstständigkeit können die Schüle­
rinnen und Schüler der Sekundarstufe individuell gesetzte 
Ziele anstreben und persönliche Schwerpunkte setzen. 
Sie lernen ihre Stärken und Schwächen erkennen, mit 
ihnen umzugehen und sich in der Welt zurechtzufinden.
	 Die Schule fördert durch soziale Lernformen die 
Teamfähigkeit. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
mit anderen Menschen auszukommen und sich mit ihren 
Meinungen auseinander zu setzen. So wird es ihnen mög­
lich, neue Beziehungen zu den Mitmenschen und zur 
Umwelt aufzubauen. 

Organisationsformen der Sekundarstufe
Die Schulgemeinden haben die Wahl zwischen verschie­
denen Organisationsformen.

Es werden zwei oder drei Abteilungen mit unterschied­
lichen Anforderungen gebildet und mit A und B bzw. A, B 
und C bezeichnet, wobei A die kognitiv anspruchsvollste 
ist. Die Verantwortung für die einzelne Abteilung trägt die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer.

Die Schülerinnen und Schüler können in höchstens drei 
Fächern auf den Anforderungsstufen I, II oder III unter­
richtet werden. Die Anforderungsstufe I ist die kognitiv 
anspruchsvollste. Anforderungsstufen sind in den Fächern 
Mathematik, Deutsch, Französisch oder Englisch mög­
lich. Sie können aus pädagogischen Gründen in einer 
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Abteilung oder abteilungsübergreifend, kombiniert oder 
mehrklassig geführt werden. 

Die Schulpflege legt für ihre Gemeinde einheitlich die 
Zahl der Abteilungen fest und regelt, ob und in welchen 
Fächern Anforderungsstufen geführt werden.

	 Die Schülerinnen und Schüler werden am Ende der 
sechsten Klasse einer der Abteilungen und Anforderungs­
stufen zugeteilt. Diese Zuteilung erfolgt aufgrund einer 
umfassenden Beurteilung der Leistungen und Fähig­
keiten in allen Fächern (Gesamtbeurteilung). Im Ge­
spräch mit den Eltern und der Schülerin bzw. dem Schü­
ler entscheidet die Primarlehrperson über die Zuteilung. 
Findet keine Einigung statt, wird an einem weiteren 
Gespräch die Schulleitung und eine Lehrperson der Se­
kundarstufe beigezogen. Kann auch in diesem Kreis keine 
Einigung erzielt werden, überweist die Schulleitung die 
Akten der für die Sekundarstufe zuständigen Schulpfle­
ge zur Entscheidung. Übertrittsprüfungen finden keine 
statt.
	 Durchlässigkeit innerhalb der Sekundarstufe besteht 
darin, dass von einer Abteilung oder Anforderungsstufe 
zur andern ohne zeitlichen Verlust eines Jahres gewechselt 
werden kann. In Einzelfällen ist auch eine Repetition 
möglich. Ein Wechsel ist angezeigt, wenn angenommen 
werden kann, eine Schülerin bzw. ein Schüler werde in der 
anderen Abteilung oder auf der anderen Anforderungsstu­
fe besser gefördert. Der Wechsel erfolgt zu bestimmten 
Terminen und aufgrund einer umfassenden Beurteilung 
(Gesamtbeurteilung). Es finden keine Wechselprüfungen 
statt. Der Wechsel ist auf Antrag der verantwortlichen 
Lehrperson oder auf Gesuch der Eltern möglich und wird 
von diesen gemeinsam mit der Schulleitung beschlossen. 
Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet die 
Schulpflege.
	 Nach der Sekundarstufe sind die Schülerinnen und 
Schüler befähigt, einen ihren Fähigkeiten entsprechen-	
den Ausbildungsgang in der Berufsbildung zu beginnen 
oder sie treten an eine Mittelschule über.

Individuelle Förderung und 
sonderpädagogisches Angebot
Der Regelklassenunterricht berücksichtigt die Leistungs­
fähigkeit und die individuellen Begabungen und Nei­
gungen der Schülerinnen und Schüler.
	 Lehrerinnen und Lehrer fördern gemäss diesem 
Grundsatz Kinder und Jugendliche entsprechend ihren 
Bedürfnissen und Möglichkeiten. Diese individuelle För­
derung im Rahmen der Regelklasse stösst bei Kindern mit 
besonderen pädagogischen Bedürfnissen – das können 
Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber auch besonders be­
gabte Schülerinnen und Schüler sein – immer wieder an 
ihre Grenzen.
	 Hier werden die Klassenlehrpersonen durch Fachleute 
der Sonderpädagogik beraten und unterstützt. Von der 
Mitarbeit der Fachpersonen innerhalb der Klasse profitie­
ren alle Kinder und die Schule als Ganzes wird gestärkt.
	 Sonderpädagogische Massnahmen umfassen Thera­
pien, Integrative Förderung und bei Bedarf die Förderung 
in Besonderen Klassen und Sonderschulen. Sie ergänzen 
oder ersetzen den Unterricht in der Regelklasse.
	 Der Lehrplan ist auch für die die Integrative Schulung 
und die Besonderen Klassen verbindlich, sofern nicht die 
besonderen pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen 
und Schüler eine individuelle Förderplanung bedingen.
	 Für Kinder mit besonders hohem Förderbedarf, die in 
Regelklassen oder Besonderen Klassen nicht angemessen 
gefördert werden können, stehen geeignete Institutionen 
der Sonderschulung zur Verfügung. Auch der Unterricht 
in diesen Institutionen orientiert sich nach Möglichkeit 
am Lehrplan, das Erreichen der Lernziele wird wo immer 
möglich angestrebt, ist dort jedoch nicht verpflichtend.
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Lehrkräfte, Eltern und Behörden haben sich für eine 
gesunde Entwicklung und eine angemessene Erziehung 
und Bildung der Kinder einzusetzen. Dies macht eine 
Zusammenarbeit notwendig.

	 Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Pflicht, die El­
tern regelmässig über wesentliche schulische Angelegen­
heiten ihrer Klasse und über Probleme in der Entwicklung 
der einzelnen Kinder zu informieren und sie allenfalls zu 
beraten. Sie orientieren die Schulpflege über allgemeine 
Anlässe mit den Eltern.

Eine sinnvolle Zusammenarbeit setzt ein Vertrauensver­
hältnis zwischen Lehrkräften und Eltern voraus. Eltern-
abende, gemeinsame Anlässe, Einzel- oder Gruppenge­
spräche helfen mit, dieses Verhältnis aufzubauen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer wählen die ihnen geeignet er­
scheinende Form der Zusammenarbeit mit den Eltern; sie 
berücksichtigen nach Möglichkeit deren Bedürfnisse.

Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, den Kon­
takt mit der Schule und vor allem mit der Lehrerin bzw. 
dem Lehrer ihres Kindes zu pflegen. Sie wirken mit bei 
wichtigen Beschlüssen, die ihr Kind individuell betref­
fen und nehmen auch an vorbereitenden Gesprächen 
dazu teil. Gegebenheiten und Vorkommnisse, die für die 

Entwicklung des Kindes von Bedeutung sind, teilen sie 
den Lehrkräften nach Möglichkeit mit. Gespräche zur 
gegenseitigen Information sowie Schulbesuche sollten in 
der Regel im Voraus vereinbart werden.

Schulleitung und Schulpflege ergänzen und unterstützen 
die Bestrebungen der Lehrkräfte und Eltern. Sie leisten 
vor allem Öffentlichkeitsarbeit über allgemeine Schulfra­
gen. Wenn bei der Zusammenarbeit Schwierigkeiten ent­
stehen,  vermitteln sie und sorgen dafür, dass im gemein­
samen Gespräch Lösungen gefunden werden.

Erstes Anliegen der Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Eltern, Schulleitung und Behörden ist das Wohl des ein­
zelnen Kindes und der Klasse.

Mitsprache der Schülerinnen und Schüler
Die Schülerinnen und Schüler werden an den sie betref­
fenden Entscheiden beteiligt, soweit nicht ihr Alter oder 
andere wichtige Gründe dagegen sprechen. Das Organi­
sationsstatut und das Schulprogramm der Schule setzen 
den Rahmen für eine dem Alter und Entwicklungsstand 
entsprechende Mitverantwortung und Mitsprache der 
Schülerinnen und Schüler.

Zusammenarbeit Schule–Eltern
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Erläuterung der Begriffe

Unterrichtsbereiche
Der Unterricht der Volksschule umfasst die fünf Unter­
richtsbereiche

	 Mensch und Umwelt
	 Sprache
	 Gestaltung und Musik
	 Mathematik
	 Sport

Die Ziele und Inhalte der Unterrichtsbereiche sind in den 
entsprechenden Kapiteln des Lehrplans erläutert.

Unterrichtsgegenstände
Einige Unterrichtsbereiche umfassen mehrere Unter­
richtsgegenstände.

Mensch und Umwelt:
Biblische Geschichte (Primarstufe), Religionsunterricht 
(Sekundarstufe), Lebenskunde (Primarstufe), Realien, 
Haushaltkunde (Sekundarstufe)

Sprache:
Deutsch, Schrift und Gestaltung, Englisch (ab 2. Klasse), 
Französisch (ab 5. Klasse), Italienisch (Freifach)

Gestaltung und Musik:	
Handarbeit, Zeichnen, Musik

Die in den Lektionentafeln aufgeführten Unterrichts­
gegenstände – für die Unterrichtsorganisation Fächer 
genannt – haben einen regelmässigen Anteil am Unter­
richt, wobei ihre Ziele und Inhalte schwerpunktmässig im 
entsprechenden Unterrichtsbereich angestrebt werden. 
Die Lernziele und Lerninhalte sind im dritten Teil des 
Lehrplans festgelegt.

Für den Unterricht in folgenden Unterrichtsgegenstän­
den ist kein fester zeitlicher Rahmen gesetzt. Sie berüh­
ren verschiedene Unterrichtsbereiche und werden daher 

weitgehend fächerübergreifend unterrichtet:
	 Berufswahlvorbereitung, Gesundheitserziehung, In­
formatik, Lebenskunde auf der Sekundarstufe, Mediener­
ziehung, Politische Bildung, Schrift und grafische Gestal­
tung (5.–9. Schuljahr), Suchtprophylaxe, Umwelterzie­
hung, Verkehrserziehung, Wirtschaftskunde.
	 Die Ziele und Inhalte der fächerübergreifenden Unter­
richtsgegenstände sind in die Lehrpläne der fünf Unter­
richtsbereiche integriert. Wo dies nötig ist, sind zusätzliche 
Aussagen im Teil «Fächerübergreifende Unterrichtsge­
genstände» des Lehrplans zu finden.

Wahlfächer
In der 3. Klasse der Sekundarstufe ermöglicht der Wahl­
fachunterricht den Schülerinnen und Schülern, neben den 
Pflichtlektionen Fächer nach Neigungen und Interessen 
individuell zu wählen.

In den Lektionentafeln legt das «minimale Angebot» die 
Anzahl Lektionen pro Woche fest, die durch die Gemein­
de im betreffenden Fach angeboten werden muss. Die 
«maximale Wahl» legt die Anzahl Lektionen pro Woche 
fest, die von der Schülerin bzw. vom Schüler im betref­
fenden Fach höchstens gewählt werden kann.

Die Ziele und Inhalte für den Wahlfachunterricht sind 
aus Gründen der Flexibilität im Lehrplan nicht gesondert 
festgelegt. Der Wahlfachunterricht orientiert sich an den 
Richtzielen des entsprechenden Unterrichtsbereichs und 
erweitert und vertieft die Lernziele und Lerninhalte.

Ausführliche Bestimmungen zum Wahlfachunterricht 
sind in einem besonderen Reglement festgehalten.

Freifächer
Freifächer erweitern den obligatorischen Unterricht. Ihr 
Angebot ist für die Gemeinden fakultativ und der ein­
zelnen Schülerin bzw. dem einzelnen Schüler steht es frei, 
dieses Angebot zu nutzen.

Die Ziele und Inhalte sind im dritten Teil des Lehrplans 
umschrieben.

Organisation der Schule und des Unterrichts
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Kurse
Kurse vertiefen die Bildung der Schülerinnen und Schüler 
nach persönlichen Interessen und geben Anregungen für 
die Freizeitgestaltung.

Art, Inhalt und Dauer der Kurse werden durch die Schul­
pflegen nach eigenen Grundsätzen bestimmt.

Die in den Lehrplänen formulierten Ziele und Inhalte für 
Freifächer dürfen nicht in Kursen vermittelt werden.
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